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Brackenheim, 13.03.2012

Zeichen: 
Fy / Md


Betreff:   Rundschreiben III/2011/12

Rundschreiben Nr. III / 2011/12

Sehr geehrte Eltern,

im heutigen Rundschreiben möchte ich Ihnen Informationen zur schriftlichen Abiturprüfung 2012 und zur aktuellen Diskussion um die Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums (G9) geben.

1) Schriftliche Abiturprüfung 2012

Nach den fachpraktischen Abiturprüfungen in Bildender Kunst und Musik, die unsere SchülerInnen erfolgreich absolviert haben, steht nun mit der schriftlichen Abiturprüfung vom Montag, 19.03. bis Dienstag, 27.03.2012 die größte Hürde vor unseren 195 Abiturienten des so genannten Doppeljahrgangs.  Damit steht der letzte Jahrgang  mit 9-jähriger Schulzeit und der erste Jahrgang mit 8-jähriger Schulzeit am Gymnasium vor der gemeinsamen Abschlussprüfung. Nicht zuletzt durch die große Anzahl von Prüflingen stellen sich uns wie auch den anderen Gymnasien dieses Jahr besondere Herausforderungen mit Auswirkungen auf alle SchülerInnen unserer Schule. Während der ersten Prüfungswoche (19.-23.03.) werden mit Ausnahme vom Donnerstag, in 10 Klassenzimmern Prüfungsklausuren geschrieben (Dauer von 4 – 5 ½  Stunden), die ständig von jeweils zwei Lehrern  pro Raum beaufsichtigt werden müssen. In der zweiten Prüfungswoche (26.-30.03.) sind zwar nur noch Montag und Dienstag wenige Prüfungen in Latein und Spanisch, allerdings haben ca. 50 LehrerInnen unserer Schule die aufwändigen Erstkorrekturen durchzuführen, die sie nur mit unterrichtsfreien Korrekturtagen (bis zu zwei Tage abhängig von der Anzahl der Arbeiten) bewältigen können. Deshalb lässt sich eine Einschränkung des Unterrichtsangebots trotz aufwändiger organisatorischer Vorbereitung nicht vermeiden. Frau Haueisen und Herr Gärttner sind seit Tagen dabei, Aufsichtspläne, Prüfungspläne und Vertretungspläne für die beiden Wochen vor den Osterferien zu erstellen, um Prüfungsnotwendigkeiten und Unterrichtsdurchführung optimal zu vereinbaren.
Nach jetzigem Stand der Planung  müssen Sie, sehr geehrte Eltern, damit rechnen, dass Ihre Kinder an einzelnen Tagen später mit Unterricht beginnen oder früher aufhören und dass Nachmittagsunterricht entfällt. Sie können wenn uns nicht Krankheitsfälle von Lehrkräften einen Strich durch die Rechnung machen, jedoch davon ausgehen, dass abgesehen von wenigen Ausnahmen keine unterrichtsfreien Tage für Ihre Kinder entstehen. In diesen Fällen wollen wir Sie so früh wie möglich über Ihre Kinder informieren.

Nach den Osterferien haben dann in der zweiten Stufe des Korrekturverfahrens dieselben 50 LehrerInnen, die zunächst die Arbeiten ihrer eigenen SchülerInnen korrigiert haben, entsprechende  Arbeiten aus anderen Schulen zu korrigieren, wofür ihnen vom Ministerium entsprechend der Anzahl der Arbeiten bis zu  drei unterrichtsfreie Korrekturtage gewährt werden. So werden wir trotz abgeschlossener Prüfungen in der Zeit vom 19.-26.04. erneut Einschränkungen im Unterrichtsangebot haben, zumal die 195 Abiturienten dann wieder unterrichtet werden; auch stehen deren letzte Klassenarbeiten für das abschließende Halbjahreszeugnis noch an.

Die letzte Korrekturphase wird dann vom 07.-14.05. durch etwa 20 KollegInnen an unserer Schule durchgeführt, die unter Einbeziehung der Ergebnisse von Erst- und Zweitkorrektur das Endergebnis von Prüfungsarbeiten anderer Schulen gegebenenfalls nach erneuter Korrektur festlegen. Die Auswirkungen auf das Unterrichtsangebot werden dann in dieser Endkorrekturphase eher geringer sein.

Sie können sich vorstellen, dass zu den aufwändigen Korrekturarbeiten der LehrerInnen ein enormer organisatorischer Aufwand dadurch entsteht, dass nach der Erstkorrektur das Korrekturverfahren anonym abläuft und alle Schülerarbeiten, Kurse und Schulen chiffriert, also ohne Schüler-, Lehrer- und Schulname nur mit Zahlenkennzeichnung weiter bearbeitet werden. Die Chiffrierung in Kombination mit der Dreifachbearbeitung jeder Schülerarbeit an  drei verschiedenen Schulen fordert  in Anbetracht des Doppeljahrgangs alle Schulleitungen und die Sekretariate in besonderem Maße heraus, da damit viele Verwaltungs- und Organisationsarbeiten zu leisten sind.
An dieser Stelle möchte ich noch nicht auf die sich anschließende mündliche Prüfung ein-gehen, hoffe jedoch Ihnen mit meinen etwas ausführlicheren  Darstellungen  Hintergrund-informationen zum „Ausnahmezustand“ gegeben zu haben, den die schriftliche Abiturprüfung 2012 auch für unsere Schule darstellt.

Ich bitte Sie, sehr geehrte Eltern der Kl. 5-10 und J1, vor diesem Hintergrund um Verständnis vor allem für notwendige organisatorische Änderungen im Stundenplan Ihrer Kinder; Ihnen, sehr geehrte Eltern unserer Abiturienten wünsche ich wie Ihren Kindern erfolgreiche Prüfungen zum Ende  ihrer Schulzeit.

2) G8 – G9  Diskussion

Die Diskussion um die Wiedereinführung des neunjährigen Gymnasiums (G9) wird in der Landespolitik, in den Kommunen und in den Gymnasien geführt. In der Presse finden sich dazu immer wieder Berichte und Meinungsäußerungen.
Den Gymnasien wurden vom Kultusministerium die Voraussetzungen mitgeteilt, die der Antragsstellung eines neunjährigen Gymnasialzugs durch Schulträger und Schule zugrunde gelegt werden. Dazu gehört unter anderem eine gesicherte Vierzügigkeit und eine zentrale Lage mit entsprechender Erreichbarkeit für Schüler aus einem erweiterten Einzugsbereich. Dies ist für unsere Schule allenfalls eingeschränkt erfüllt. Wenn auch mittlerweile diese Voraussetzungen innerhalb der Regierungskoalition teilweise in Frage gestellt werden, so ist aus meiner Sicht eine Antragsstellung zurzeit nicht angezeigt angesichts der Tatsache, dass das achtjährige Gymnasium (G8) erst 2013 den ersten kompletten Durchlauf hinter sich hat (ohne Doppeljahrgang).  Es ist unbestritten, dass Kontinuität und damit Verlässlichkeit für nachhaltig gute Arbeit an den Schulen eine wesentliche Voraussetzung darstellt. Deshalb sollte mit Vorrang an der Weiterentwicklung des Gymnasiums in der aktuellen achtjährigen Form weitergearbeitet werden, z.B. im Bereich der Bildungspläne und der individuellen Fördermöglichkeiten von Schülern. Das gesamte Lehrerkollegium des Zabergäu-Gymnasiums und der weitaus überwiegende Teil der Elternschaft unserer Schule teilen diese Meinung, so dass keine Veranlassung für eine entsprechende Antragsstellung unserer Schule gegeben ist.
Für heute verbleibe ich mit den besten Wünschen und grüße Sie herzlich
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